
1.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1.	 Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Igensdorf wurde 
durch das Landratsamt Forchheim mit Schreiben vom 27.02.2020, 
Az: 2/21-9410, zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 
3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulverbandes Igensdorf  
(Landkreis Forchheim) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches Schulfinanzierungs-
gesetz (BaySchFG) i. V. m. Art. 40 des Gesetzes über die kommuna-
le Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff der Bayerischen 
Gemeindeordnung (GO) erlässt die Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes Igensdorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.

im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	 743.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	 753.200 EUR

und dem Saldo (Jahresergebnis) von	 -9.500 EUR

2.

im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
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Sparkasse Forchheim:

1.	 Aufgebotsverfahren

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	 742.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	 742.200 EUR

und einem Saldo von		  0 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	 27.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von                      32.000 EUR

und einem Saldo von		  -5.000 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	 0 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	 0 EUR

und einem Saldo von		  0 EUR
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d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	 -5.000 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jah-
ren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage

Der durch Erträge nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung der Auf-
wendungen wird auf 457.200,00 EUR festgesetzt.

Der durch Aufnahme von Krediten nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der Investitionen wird auf 0 EUR festgesetzt.

Das Umlagesoll wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Die für die Berechnung 
der Schulverbandsumlage maßgebende Schülerzahl (Stand 01.Ok-
tober 2019) beträgt 258 Verbandsschüler.

Die Verbandsumlage wird auf 1.772,09 EUR je Verbandsschüler 
festgesetzt.

Es errechnen sich folgende Umlagebeträge:

Verbandsumlage

Markt Igensdorf	 215 VS	 381.000,00 EUR

Gemeinde Weißenohe	 36 VS 	 63.795,35 EUR

Stadt Gräfenberg 	 7 VS	 12.404,65 EUR

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben, der negative Saldo aus 
Investitionstätigkeit in Höhe von 5.000 EUR wird durch liquide 
Mittel finanziert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 Euro fest-
gesetzt.

§ 6

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Igensdorf, den 06.11.2019

Schulverband Igensdorf

Wolfgang Rast

1. Vorsitzender

2.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-
gung Obere Schwabach wurde durch das Landratsamt Forchheim 
mit Schreiben vom 27.02.2020, Az: 2/21 - 9410, zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 
1 KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung  
Obere Schwabach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 20 ff der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. 
V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verbands-
versammlung des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere 
Schwabach folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbands 
voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die 
damit einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

1. 

im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	 1.740.150 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	 1.888.450 €

und dem Saldo (Jahresergebnis) von	 -148.300 €
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Investitionsumlage

Der durch Aufnahme von Krediten nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der Investitionen wird auf 400.000 EUR festgesetzt und 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Umlageschlüssel sind nach § 22 der Verbandssatzung die Einwoh-
nergleichwerte (EGW). Es ergeben sich danach folgende Umlage-
beträge: 

Eckental, Markt	 5.508 EGW (30,69 %)	 122.760 €

Igensdorf, Markt	 5.288 EGW (29,47 %)	 117.880 €

Gräfenberg, Stadt	 4.281 EGW (23,85 %)	 95.400 €

Weißenohe, Gemeinde	 1.775 EGW ( 9,89 %)	 39.560 €

Neunkirchen, Markt	 1.094 EGW ( 6,10 %)	 24.400 €

Schuldendienstumlage

Eckental, Markt	 5.508 EGW (30,69 %)	 0 €

Igensdorf, Markt	 5.288 EGW (29,47 %)	 0 €

Gräfenberg, Stadt	 4.281 EGW (23,85 %)	  0 €

Weißenohe, Gemeinde	 1.775 EGW ( 9,89 %)	 0 €

Neunkirchen, Markt	 1.094 EGW ( 6,10 %)	 0 €

§ 6 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR fest-
gesetzt.

§ 7

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Igensdorf, den 28.02.2020

Wolfgang Rast

1. Vorsitzender

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach

3.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Das Landratsamt Forchheim hat als Rechtsaufsichtsbehörde gem. 
Art. 9 Abs. 1 S. 2 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 
71 Abs. 2 und Art. 67 Abs. 4 GO die erforderliche Genehmigung 

2. 

im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	  1.441.150 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	 1.441.150 €

und einem Saldo von		  0 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	 400.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	 860.700 €

und einem Saldo von		  -460.700 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	  0 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	  106.000 €

und einem Saldo von		  -106.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	 -566.700 €

festgesetzt.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungs-maßnahmen wird festgelegt auf 0 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ver-
pflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 
200.000 Euro.

§ 4 Umlage

Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Aufwendungen (Umlagesoll) wird auf 
1.440.350 EUR festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge-
legt.

Umlageschlüssel sind nach § 22 der Verbandssatzung die Einwoh-
nergleichwerte (EGW). Es ergeben sich danach folgende Umlage-
beträge:

Eckental, Markt	 5.508 EGW (30,69 %)	 442.043 €

Igensdorf, Markt	 5.288 EGW (29,47 %)	 424.471 €

Gräfenberg, Stadt	 4.281 EGW (23,85 %)	 343.524 €

Weißenohe, Gemeinde	 1.775 EGW ( 9,89 %)	 142.451 €

Neunkirchen, Markt	 1.094 EGW ( 6,10 %)	 87.861 €
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festge-
setzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Gößweinstein, den 11.03.2020

Schulverband Gößweinstein

Hanngörg Zimmermann

Schulverbandsvorsitzender

für die Haushaltssatzung des Schulverbandes Gößweinstein mit 
Schreiben vom 21.02.2020, Az.: 2/21 – 9410, erteilt.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 
3 der Gemeindeordnung bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt-
gemacht:

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Gößweinstein (Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes – 
BaySchFG-, Art. 35 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemein-
deordnung erlässt der Schulverband Gößweinstein folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	 802.400,00 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 			
			   4.444.500,00 € 

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.215.600 € festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-
soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2020 auf 328.900,00 € festgesetzt und nach 
der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2019 auf 123 Ver-
bandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.673,93 € 
festgesetzt.

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.
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4.

Der Wahlleiter des Kreises

474000 Landkreis Forchheim

Vorläufiges Ergebnis
der Wahl des Landrats

am 15.03.2020

Der Wahlleiter ermittelt vorbehaltlich der Feststellung des Wahlausschusses folgendes Ergebnis:

Die Zahl der Stimmberechtigten: 92799

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 63919

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 62954

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 965
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:
Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers

(Kennwort)
Familienname, Vorname, akademische Grade, Beruf
oder Stand

Gesamtzahl der
gültigen Stimmen

01 Christlich-Soziale Union in
Bayern e.V. (CSU)

Ulm, Hermann, Dr., Landrat 48172

05 Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)

Büttner, Reiner, Dipl.-Ing. (FH), Freigestellter
Betriebsratsvorsitzender

14782

Der Wahlleiter ermittelt außerdem, dass

Dr. Ulm, Hermann mit 48172 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten
hat und damit zum Landrat gewählt ist.

Datum

Unterschrift
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5.
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gesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieds-
gemeinden bemessen.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßge-
bende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2019 auf 4.855 
Einwohner festgesetzt.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 224,00 € fest-
gesetzt.

(2) Investitionsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 17.000,00 € festgesetzt 
und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemein-
den bemessen.

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgeben-
de Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2019 auf 4.855 Ein-
wohner festgesetzt.

c) Die Investitionsumlage wird je Einwohner auf 3,50 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 € festge-
setzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Dormitz, 06.03.2020

Franz Schmidtlein

Gemeinschaftsvorsitzender

6.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der  
Verwaltungsgemeinschaft Dormitz (Landkreis Forchheim)  

für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz 
wurde durch das Landratsamt Forchheim mit Schreiben vom 
27.02.2020, Az.: 2/21-9410, zur Kenntnis genommen.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 
2 VGemO i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebal-
der Str. 12, 91077 Dormitz, während der allgemeinen Geschäfts-
stunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz 
(Landkreis Forchheim) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 der Verwaltungsgemein-
schaftsordnung (VGemO), Art. 41, 42 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Ver-
waltungsgemeinschaft Dormitz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf	 1.348.900,00 €

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf	 29.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Verwaltungsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 1.087.500,00 € fest-
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1.
A u f g e b o t s v e r f a h r e n

Gemäß Art. 34 ff des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB 
werden folgende Sparkassenbücher aufgeboten:
Sparkassenbuch Nr.:

3211088202
(sofern die aufgrund einer EDV-Umstellung neue Nummer bereits 
im Sparbuch erfasst ist), bzw.
1088202
(sofern die neue Nummer noch nicht im Sparbuch erfasst ist).

Der derzeitige Inhaber des Sparkassenbuches wird gebeten, seine 
Rechte innerhalb von 3 Monaten - vom 17.03.2020 an gerechnet 
- anzumelden. Voraussetzung hierfür ist, dass er der Sparkasse 
Forchheim das Sparkassenbuch vorlegt.

Geschieht dies während dieser Frist nicht, wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt.

Forchheim, 17.03.2020

Sparkasse Forchheim
– Vorstand –

Dr. Maier            Reinsch
–––––––

Sparkasse Forchheim


